
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITTEILUNGSBLATT 
 

Studienjahr 2010/2011 – Ausgegeben am 23.03.2011 – 14. Stück 
Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 

S A T Z U N G 
 
75. 1. Änderung des Satzungsteils „Wahlordnung (UG-Novelle 2009)“ 
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 17. März 2011 auf Vorschlag des Rektorats nachstehende 
Änderung des Satzungsteils „Wahlordnung (UG-Novelle 2009)“, veröffentlicht am 24. 
November 2009 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 5. Stück, Nr. 25, beschlossen: 
 
1. 
Im Titel des 3. Teils („Bestellung von Mitgliedern entscheidungsbefugter Kollegialorgane des 
Senats“) werden nach dem Wort „Bestellung“ die Worte „und Abberufung“ eingefügt. 
 
2. 
§ 17 erster Satz soll folgendermaßen lauten: 
„Die Mitglieder der entscheidungsbefugten Kollegialorgane des Senats werden auf Vorschlag 
der Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Personengruppe der 
Universitätsangehörigen im Senat durch Senatsbeschluss bestellt und, wenn wichtige 
Gründe es erfordern, auch abberufen.“    
 

 Der Senatsvorsitzende: 
F u c h s  

 


